
War König Konrads III. Wahl irregulär? 159

sich gegen das Reichsrecht vergangen, wenn er Konrad die Reichsinsig­
nien nicht ausgeliefert hätte. Daß der Besitz der Reichsinsignien keines­
wegs genügte, um als König allgemein anerkannt zu werden, zeigt das 
Beispiel des Thronstreits zwischen König Philipp und Otto IV. Ersterem 
genügte der Besitz der Reichsinsignien nicht, um allgemein als König 
anerkannt zu werden, letzterer erfüllte zwar mehr von den nach Schei­
belreiter rechtsverbindlichen Formalia, konnte sich aber dennoch nicht 
gegen den Staufer durchsetzen59. Entscheidend für den Sieg im Kampf 
um die Krone waren auch in diesem Fall nicht irgendwelche Rechts­
normen, sondern die Philipp begünstigenden politischen Konstella­
tionen.
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